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Amtlicher Anzeiger der Staats -, Gerichts- and Gvmmnaai-BGtzrdr« .
Zugleich Organ für tue Bekanntmachungen des Kreismisschvffes des Gbertaanaskrrisrs.

Nr . 94. Bad Homburg v. d. H .. Freitag , den 4. August 1916.

Erläuterung III zur Verordnung des Bundesrats vom 10.
Juni 1916 und der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
io . Juni 1916 betr . die Regelung des Verkehrs mit Web -,
Wirk - nnd Strickwaren und die hiervon ausgeschlossenen

Gegenstände.

A . Zur Verordnung des Bnndesrats.
Zu 8 I.

1. Geklöppelte und genähte Spitzen oder ganz aus sol
chen hergestellte Bekleidungsstücke fallen nicht unter die
Verordnung.

Zu 8 7, Absatz I.
2.  Warenaustausch ist als gegenseitiger Verkauf anzusehen.

Jeder der Austauschenden muh den anderen vor dem
I . Mai 1916 als dauernden Abnehmer gehabt haben.

3 . Sogenannte „Retourgeschäste " sind, soweit Geschäfte
der dem § 7 Abs. I unterfaüenden Art in Frage
kommen, unzulässig : wer bisher nur geliefert hat , darf
sich von seinem bisherigen Abnehmer nicht liefern
lassen ; wer bisher nur abgenommen hat , darf an
seinen bisherigen Lieferanten nicht liefern.

Zu ß 7, Absatz I und Erläuterung I , Ziffer 6.
4 . Fabrikanten , die neben der Fabrikation Waren ein¬

kaufen und unverarbeitet weiterveräuhern , sind inso¬
weit Großhändler und der Bestimmung des § 7, Ab¬
satz I unterworfen.

Zu ß 7, Absvtz 1 und Erläuterung II , 0 I.
5 . Die Ausnahmebewilligung 6 I der Erläuterung II be¬

zieht sich nur aus die in der Bescheinigung der Han¬
delsvertretung einzeln auszusührenden Lieferungsver¬
träge - die Ausführurg späterer Aufträge derselben
Besteller , auch wenn es sich um sogenannte Nachorders
zu den bis 12 . Juni 1916 abgeschloffenen Lieferungs¬
verträgen handelt , ist unzulässig.

Zu 8 7, Absatz I und Erläuterung II , 6 III.
6 . Die Ausnahmebewilligung 6 III der Erläuterung II

gestattet die Lieferung an neue Abnehmer nur hin¬
sichtlich der neuen , in der Bescheinigung der Handels¬
kammer anzugebenden Warenart.

7. Als Voraussetzung der Ausnahmebewilligung C 111 der
Erläuterung 11 ist zu fordern , dah
a ) es sich um eine gegenüber den früher geführten

Warenarten vollkommen verschiedene Warenart
handelt,

d > die neue Warenart einen neuen Kundenkreis bedingt,
e) der Uebcrgang zu der neuen Warenart lediglich in¬

folge des Zwangs der Kriegsverhältnisse , d. h. des
Darniederliegens des Geschäfts in den früheren
Warenarten erfolgt ist, nicht etwa nur wegen grö¬
ßerer Gewinuaussichten.

Zu Z 7, Absatz II.
8 . Aufträge zur Anfertigung auf Abruf mit der Abrede,

daß der Hersteller nach bestimmter Frist die nicht ab¬
gerufenen Waren nach seinem Belieben anderweitig
verwerten kann , sind keine festen Aufträge im Sinne
von 8 7, Absatz 11.

Zu § 7, Absatz 11 und Erläuterung 1, Ziffer 3.
9 - Auch für die Waren , die nach dem Ausland geliefert

werden sollen, gilt das Verbot der Lagerarbeit in §
7, Absatz 11; nur die Lieferung selbst der bestellten

Ware nach dem Ausland fällt nicht unter die Ber,
ordnung.

Zu 88 7 und 10.
10 . Die Veräußerung getragener Kleidungsstücke durch die

bisherigen Träger an Trödler ist keiner Beschränkung
unterworfen.

Zu 88 8 bis 11.
11 . Die Anfertigung von Bekleidungsstücken , zu welcher

der Besteller den Stoff nicht vom Ansertiger entnom¬
men , sondern selbst geliefert hat , unterliegt nicht den
Vorschriften über den Kleinhandel und die Maßschnei¬
derei in 88 8 bis 11.

■ Zu 8 N.
12 . Veräußern heißt liefern und übereignen . Demnach

dürfen die dem Bezugsschein unterfallenden Waren,
die vor dem 1. August bestellt, aber noch nicht abge¬
liefert sind, vom 1. August 1916 ab nur gegen Be¬
zugsschein abgeliefert werden.

B . Zur Bekanntmachung des Reichskanzlers . (Freiliste .)
Zu Nr . 4 der Freiliste und Erläuterung 1, Ziffer 26.

13 . An Stelle der wegfallenden Ziffer 26 der Erläuterung
1 (Baumwollene genähte Handschuhe sind nicht frei)
hat zu treten : Alle gefütterten und doppelt gearbeiteten
baumwollenen Stoffhandschuhe sind nicht frei.

Zu Nr . 6 und 14.
14 . Wäschestickereien und gemusterte und bestickte Tülle sind

nur bis zu einer Breite von 30 cm als Besatzsticke-
reien anzusehen.

Zu Nr . 6 und 20.
15 . VorbezeichneteH'und bestickte Damen -, Mädchen - und

Kinderkleider sind nicht Tapifferiewaren.
Zu Nr . 10 und 11.

16 . Gemusterte Wandbespannstoffe , Gobelins und Gobelink-
stoffe sind frei.

Zu Nr . 20.
17 . Die in Nr . 20 der Freiliste für wollene Damen - und

Mädchenbekleidung gegebenen Bestimmungen gelten
auch für Damen - und Mädchenbekleidung aus Velvet.

Zu Nr . 34.
18 . auch leinene und halbleinene Herrenstoffe und Wäsche¬

stoffe (Nr . 18 und 25 der Freiliste ) sind in Längen
bis zu 2 m frei,

C. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 13. Juli 1916.
Reichs -Gesetzblatt Nr . 156 , Jahrgang 1916.

(Nr . 5318 ) Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs
mir Web-, Wirk - und Strickwaren für die bürger¬
liche Bevölkerung . Vom 13 . Juli 1916.

Auf Grund des 8 19 der Bekanntmachung über die
Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk - und Strickwaren
für die bürgerliche Bevölkerung vom 10 . Juni 1916 (Reichs-
Gesetzblatt S . 463 ) bringe ' ich folgendes zur öffentlichen
Kenntnis:

1.
Ter 8 8 der Bekanntmachung über die Regelung des

Verkehrs mit Web-, Wirk und Strickwaren für die bürger¬
liche Bevölkerung vom 10 . Juni 1916 findet keine Anwend¬
ung auf solche Gewerbetreibende , die außer den Waren , die
sie beim Gewerbebetrieb im Umherziehen mit sich führen , kein
Warenlager haben.

II.
In das Verzeichnis der Gegenstände nach der Bekannt.



6er gS 7, JO , 14 , lö unb SJO feine Bnmenbung finbeu , finb
aufyunetjmen :

20a . fl Oe fittitel bet auf  Waschstoff hergesteüten Damen-
Sommerkonfektion, sofern sie am 6. Juni i9I6 fer¬
tiggestellt oder zugeschnitten ivaren.

20b . Mädchenkleider für das schulpflichtige Alter und Kin¬
derkleider für daS Alter bis zu 6 Jahren , sofern der
Kleinhandelspreis

für ein Waschkleid . 15,00 Mark
für ein Kleid aus Wolle oder Velvet 25,00 Mark

übersteigt.
35. Gummimäntel und gummierte Badeartikel. Der Gum¬

mierung steht Ersatzqummierung gleich.
Berlin , den 13. Juli 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . Helfserich.

D . Mitteilungen der Reichsbekleidunasstelle.
a . Die Reichsbekleidungsstelle gibt Auskünfte über die Aus¬

legung der Bundesratsverordnung und Bekanntmachungen
des Reichskanzlers nicht an Private , sondern nur an Be-
Hörden, Handelskammern, kaufmännische Körperschaften,
Handwerks- und Gewerbekammern, Jachverbände und an
die Presse.

b . Die von der Reichsbekleidungsstellean die Kommunalver-
bände unentgeltlich gelieferten Bezugsscheinesind nur zur
Auslegung bei den Prüfungs - und Aussertigungsstellen
bestimmt. Zur Auslegung bei den Kleinhändlern kann
die Reichsbekleidungsstelle Vordrucke der Bezugsscheine nicht
unentgeltlich abgeben. Solche sind bei I . S . P r e u ß,
Königl. Hosbuchdruckerei, Berlin 8 14, Dresdnerstr . 43,
zu folgenden Preisen erhältlich:
bei 1000 ® 5000 10000 100000 1000000 Stck.
Mk. 7,25 Mk. 6,15 Mk. 5,55 Mk. 4,35 Mk. 2,90

für daS Tausend.
6. Die Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle v»m

3. Juli 1916 zur Ausführung des § 11 der Bundesrats¬
verordnung vom 10. Juni 1916 ist in Nr . 157 des
Reichsanzeigers vom 6. Juli 1916 erschienen,

cl. Die Erläuterungen werden im Reichsanzeiger bekanntge-
. macht.

Berlin , den 27 . Juli 1916.
Reichsbekleidungsstelle.

Geheimer Rat Dr . Beutler.

Bad Homburg v. d. H., den 1. 8. 1916.
Wird mit Beziehung auf die im Kreisblatt Nr . 91 oon

1916 veröffentlichte Verordnung des BundesratS vom 10.
6. 1916 und die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
10. 6. 1916, betr. Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-
und Strickivaren und die hiervon ausgeschlossenen Gegenstände
zur Kenntnis der Interessenten gebracht.

Der Königliche Landrat.
I . B . : Setzepfandt.

in ynlltfflUTt d/STIditl , ÖPl " bCV ©C
öorfim flartrn für bie  nächste Ausgabe - Periode ( August —
Januar ) sofort anzumelden ist.

Der Königliche Landrat.
I . B. : v. B e r n u n s.

Bad Homburg o. d. H., den 28 . Juli 1916.
Täglich gehen hier Anträge von in den Lazaretten be¬

findlichen kranken und verwundeten Soldaten auf Kranken¬
rente ein.

Um zeitraubende Rückfragen zn ersparen, bitte ich in
diesen Anträgen jedesmal anzugeben, von wann bis wann der
Antragsteller aktiv gedient hat und an welchem Tage er in¬
folge Mobilmachung zum Heere eingezogen wurde.

Es handelt sich in den meisten Fällen um Kranken¬
renten gem, § 1255 Abs. 3. der R . V. O ., die nach Ablauf
von 26 Wochen für die weitere Dauer der Invalidität ge¬
währt wird. Bei der Entlassung aus dem Lazarett liegt
Invalidität aber größtenteils nicht mehr vor. Die Renten¬
zahlung wird deshalb in diesen Fällen eingestellt.

Zur Erleichterung des Verfahrens ersuche ich deshalb
bei der Aufnahme des Antrages eine Erklärung ivie folgt ab¬
geben zu lassen.

Erklärung
zum Arankrureutenantrage des

. -. zu . ..

Ich erkläre hiermit mein Cinversländnis, daß mir die
Krankenrente nur während der Zeit meiner Lazarettbehand¬
lung gewährt wird und nach meiner Entlastung auS dem La¬
zarett wieder in Wegfall kommt.

Ich gebe diese Erklärung aus freier Entschließung ab
und bin mir bewußt, daß ich sie auch nicht im Wege der Be¬
rufung beim Oberoersicherungsamt ividerrufen kann.

Name .
Beglaubigt

Bürgermeister.

Falls ein Antragsteller, der obigeEErklärungabgegeben
hat, bei seiner Entlassung aus dem Lazarett wider olles Er¬
warten doch invalide im Sinne der R . B . O . d. h. auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkte, nicht nur in seinen Berufe, 66 ä/3 */»
erwerbt, beschränkt und nicht mehr in der Lage wäre 1/3
des Lohnes zu verdienen, den Personen mit ähnlicher Aus¬
bildung in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen
pflegen so könnte er dann immer noch Antrag auf Invaliden¬
rente stellen.

Der Vorsitzende des Königlichen
Bersicherungsnwtes des Obertaunuskreises.

I . V. : Setzep fan d t.

Bad Homburg v. d. H„ den 2. 8. 1916.
Betr . Verordnung über den Verkehr mit Seife — Kreisbl.

Rr. 93 -

Rach der soeben erschienenen Ausführungs - Anweisung
des Herrn Ministers für Handel u. Gewerbe vom 26. Juli
1916 ist zuständige Ortsbehörde im Sinne der § 5, 2, 3,
u. 8 der Verordnung in den Landkreisen der Landrat.

Die gemäß § 2 Ziffer 2 a. a. O . vorgeschriebenen
Seifenkarten werden daher vom Kreise beschafftu. den Ge¬
meindebehörden zur Abgaben an die Bezugsberechtigten über¬
wiesen. Die Ausgabe an die Bezugsrechtigten durch die Orts¬
behörden hat auf Grund eines auf dem Laufenden zu er¬
haltenden Verzeichnisses zu erfolgen, dessen laufende Nummern
in die Seifenkarten einzutragen sind unter handschriftlicher

Die Geschäftsräume des Vieh Handels-Verbandes be¬
finden sich ab 1. August d. Js . Frankfurt a. M. Unter-
mainanlage Nr . 9 Fernsprecher : Hansa 7730 und 7731.

Postscheck-Konto: Frankfurt a. Main 10626.
Der Königliche Landrat.

I . B . : B er nns.

Verordnung.
Die Verordnung vom 26. Juni 1916 — Kreisbl. Nr.

80 — nach welcher die den Gemeinden durch Vermittelung
des Kreises gelieferten Speisekartoffeln nur in einer Menge
von */t Pfund pro Tag u. Kopf abgegeben werden dürfen,
wird hiermit aufgehoben.
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Der Krets -AuSIchutz
I . B >: r>. B e r n u s.

Kgl. Landrat.

Der Königliche Kreisarzt , Herr Geh . Rieöizinalrat Dr-
Ziehe Hier ,ist vom 6 . bis 20 . August einschl. beurlaubt.

Seine Vertretung hat Herr Kreisarzt Dr . Bellinger
in Usingen übernommen.

Um Verzögerungen in der Erledigung dienstlicher An-
heiten zu vermeiden , wird dringend gebeten , für den Herrn
Kreisarzt bestimmte Schriftstücke nicht an diesen persön¬
lich sondern einfach „An den Herrn Kreisarzt in Bad Hom¬
burg v. d. H ." zu adressieren.

Bad Homburg v. d. H ., den 31 . 7. 1916
Der Königliche Landrat.
I . B . : von Ber n us.

Bad Homburg v. d. H ., den 31 . Juli 1916.

Durch § 6 a bet Bundesratsverordnung vom 29 . Juni
1916 über Brotgetreide und Mehl auS der Ernte 1916
tReichsgesetzülatt Seile 613 ) sind hinsichtlich der Veräußer¬
ung und des Erwerbs von Brotgetreide zu Saatzwecken neue
Bestimmungen getroffen werden . Danach ist die Veräußerung,
der Erwerb und die Lieferung nur gegen Saatkarten erlaubt.
Die Saatkarte wird auf Antrag dessen, der Getreide zu
Saatzwecken bei einem vom Kommunalverband konzessionierten
Händler erwerben will , von dem Kommunalverband aus¬
gestellt.

Nähere Ausführunasvorschriften bleiben Vorbehalten.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft
a ) wer als Saatgeireide erworbenes Brotgeireide ohne

Genehmigung der zuständigen Behörde zu anderen
Zivecken verivendel.

b) wer Getreide zu Saatzwecken verkauft oder kaust,
wenn er weiß oder den Umständen nach annehmen
muß , daß es nicht zu Saatzwecken bestimmt ist,

Dt - Drr »t>«hvrd - - rtuch - teh um
Beröffentttcvung vieler Bekanntmachung und fortgeleNte
Ueberwachung der Befolgung der Borfchrtften.

Der Königliche Landrat.
I . B . : von Bernus.

Bekanntmachung.
Die Frau Johann Greulich , Luise geb . Schnabel

zu Schlvalbach beabsichtigt aus ihrem, in der Gemarkung
Schwalbach , Ecke Taunus - und Ringstraße belegenen Grund¬
stücke Grundbuch Band 21 , Blatt 825 , Karlenbiatt 15,
Parzelle Nr . 198 a und b ein Schlachthaus zu errichten.

Ich bringe diesVorhaben mit dem Bemerken zur öffent¬
liche» Kenntnis , daß etwaige Einwendurzgen , soiveit sie nicht
aus privatrechtlichen Titeln beruhen , binnen zwei Wochen
vom Tage dieser Kreisblatt -Nummer ab bei mir anzubringen
sind — Zeichnung und Beschreibung der projektierten An¬
lagen können hier eingesehen werden . Einwendungen , welche
nach Ablauf der angegebenen Frist eingehen , bleiben unbe¬
rücksichtigt.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendungen wird Termin auf

Mittwoch den 23. August 1916, vor¬
mittags 10 Uhr,

im Kreishause (Louisenstraße 88 —90 ) Hierselbst anberaumt
und gleichzeitig daraus aufmerksam gemacht, daß im Falle
des Ausbleibens des Unternehmers oder des Widersprechen¬
den gleichwohl mit der Erörterung der Einwendungen nor-
gegangen ivird.

Lad Homburg v. d. H ., den 3 . August 1916.
Der Königliche Landrat.
I . V . : v. Bern us.

Preise für Berren -Beöienung
Rasieren
Haarschneiden
Bartschneiden

Nlk.
»
»

.20

.50

.30
Kopfwäschen „ —.30
Preis -Ermässigung bei Karten zu 10 Nummern.

Karl KesselschlägeivLouifenftraße 87. Telefon 317.
Wer seinen Winter¬

bedarf in Schuhsett
jeyl

beschafft, kauft billi¬
ger  als während der
Saison.

^ «1,28  das Schuhfettenthalten , wenn es
'wasserdicht machen
soll.

Dr . Gentner 's
Schuhfett Tranolin u. Uni-

Versal Tran -Lcderfctt
sind erstklassige Schuh¬
fette u. können prompt

geliefert werden.
Ebenso der beliebte
n i cht abfärbcndc Oel-
Wachs-Lederputz Nig-
rin . Heerführerpla-
kale.

Fabrik . : Carl Gentner,
chem. Fabrik Göppingen

(Württbg .)

Kirchliche Anzeigen.
«« ottesdienft in der Erlöser-Kirche.

Kirchliche Gedenkfeier des Kriegsaus¬
bruches.

Am 7 . Sonntag n . Trinitatis , den 6 . August
Vorm . 8 Uhr

Christenlehre für die Konfirmanden des Herrn
Dekan Holzhausen.

Vormittags 9 Uhr 40 Min . :
Herr Pfarrer Wenzel.
(Ev . Luc. 1, 49 - 50»

Vormittags 11 Uhr:  Kindergottesdienst
fällt aus.

Abends 7 Uhr 45 Min.
Herr Dekan Hvlzhausen . (Ebr . 13 , 9b)

Mittwoch , den 9 . August abends 8 Uhr 30
Min . : Kirchl. Gemeinschaft . Kirchensaal 3.
Donnerstag , den 10 . August abends 8 Uhr 10
Min . : Kriegsbetstunde mit anschl. Abend¬

mahlsfeier

Gottesdienst in der ev. GediichtniSkirche
Kirchliche Gedenkfeier des Kriegsaus¬

bruches.
Am 7. Sonnrag n . Trinitatis , den 6 . August
Vorm . 9 Uhr 40 Min . : Herr Dekan Holz¬

hausen.
Mittivoch , den 9 . Aug . abends 8 Uhr

30 Min . : Kriegsbetstunde.

Gottesdienst der israelitischen Gemeinde.
Samstag , den 5 . August 1916.

Vorabend 8

Morgens 77 2 Uhr.
Morgens 10 Uhr.

Nachmittags 4 Uhr
Sabbatende 9 55  Uhr.

An den Werktagen:
Morgens 6 ‘/4 Uhr.
Abe'ndS 8V 4 Uhr.
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in den Vereinigten Staaten wurden durch Wald-
zerftört. Die Eisenbahnknotenpunkte von Torquois

Miioisfalls brennen . Hundert Personen wurden
Md zwei verwundet . ^

kmpfindliche Strasse für Höchstprieis -Uedetschreitung.
«Ileberschreitung der Metallhöchstpreise wurde der
mn Sklarz in Berlin zu 32 000 Mark Geldstrafe

im Unvermögensfalle tritt für je 15 Mark rin
Wagnis.

KriegsgeifÄigene, dise deutsch werden wollen . Die
l«r Kriegsgefangenen , die den Wunsch geäußert
n auch nach dem Kriege in Deutschland bleiben zu
»mehrt sich in ausfälliger Weise . Meist sind es Ruf-

wieder unter die zarische Knute wollen , Länd¬
le deutschen Boden pflügen möchten . Seltener ist,

chraî ose das gleiche will . Kürzlich hat sich ein
!«> l befangener , der in einem nordfriesischen

m?  land wirtschaftlicher Arbeiter beschäftigt ist, dort
» ^ ""sslchaftliches Gewese zum Preise von 10 000

er will gleich nach dem Friedensschluß seine
mm Nachkommen lasten.
i , f topfewe Klerisei . Aus Oos in Baden wird ge-

der dortige kathol . Pfarrer , der Vikar , der
Hn »Ji* ftet "E der Meßner , also der ganze kirch-

. tungsapparat , im Laufe dieses Jahres das
*teu3 erhalten haben.

— Fystgenjommene Spione . Noch heute wird im In¬
nern Deutschlands Spionage getrieben . Durch die Auf¬
merksamkeit von Mitreisenden gelang es , auf dem Haupt-
bahn Hof zu Gera vier Franzosen festzunehmen . Bei den
Verhafteten wurden genaue Niederschriften und Zeich¬
nungen vorgefunden.

— Friedensgeliiute . In dem 7500 Einwohner zählen¬
den westfälischen Dorfe Letmathe (Kreis Iserlohn ) wurde
die Meldung vom Abschluß eines Waffenstillstandes ver¬
breitet und aufgrund dessen mittags sowohl geläutet und
geflaggt . Wie das falsche Gerücht entstanden ist , konnte
noch nicht festgestellt werden.

— Dis ajftei Geschichte . In Landsberg a . W . bat die
10jährige Ehefrau eines Kellners einen Unteroffizier im
Scherz , sie zu erschießen . Als dieser dann auf sie anlegte,
entlud sich der Revolver und die junge Frau stürzte tot
zu Boden . Der Unteroffizier stellte sich sofort seinem
Truppenteil.

Kurhaus»Konzerte,
Samstag , 5 . August , Morgenkonzert an den Quellen

von 7)4 — 8%  Uhr . Leitung : Herr Konzertmeister Meyer.
1. Choral , Jesus meine Zuversicht . 2 . Auf Kommando,
Marsch (Schrammel ) . 3 . Ouvertüre z. Operette Das Tipp¬

fräulein (Raimann ) . 4 . Liebes -Walzer Moszowski . 5.
Mohnblumen , Romanze ( Moret ) . 6 . Potpourri a . d.
Operette Der Bettelstudent (Millöcker ) .

Nachmittags von 4— 5 ^ Uhr . Leitung : Herr Kapell¬
meister Schulz . 1. Hufarenvedette , Marsch ( Fucik ) . 2.
Ouvertüre z. Operette Dichter und Bauer (Suppe ) . 3 . Er¬
innerung an Hapsal (Tschaikowski ) . 4 . Bilder vom Rhein.
Suite (Schumacher ) . 5 . Tiralala , Walzer a . d. Operette
Der tapfere Soldat (O . Straus ) . 6 . Nocturna C -moll
(Chopin ) . 7 . Die türkische Schaarwache (Michaelis ) .

Abends von 8 )4 — 10 Uhr . 1. Ungarische Lustspiel-
Ouvertüre ( Keler -Bela ) . 2 . Frühlingslied (Mendelssohn ) .
3 . Ungarische Tänze Nr . 20 u . 21 (Brahms ) . 4 . Er . Fan¬
tasie a . d. Oper Martha (Flotow ) . 5 . Vorspiel z. Oper
Lohengrin (Wagner ) . 6 . Künstlerleben . Walzer ( Strauß ) .
7. 1. Volksliedchen . 2 . Märchen ( Komzak ) . 8 . Elisabeth
Czardas ( Michiels ) .

Veranstaltungen der Kurverwaltung.
Täglich Morgenmusik an den Quellen , von 7 ^ — 8)4 Uhr.

Freitag:  Konzerte der Kurkapelle . — Leuchtfontäne.
Samstag:  Konzerte der Kurkapelle . Im Kurhaus-

theater abends 8 Uhr : „ Herrschaftlicher Diener ge¬
sucht", Schwank in 3 Akten.

v. Fleisch u. Butter.
Sft ration  f ür F,eisch  für die Zeit vom 5.— 11. August

gL “uu ®w « m festgesetzt. Danach entspricht jeder Abschnitt einer
ME von 40 Gramm . — Für die Woche vom 7.—13. d. Mts.

^ramm Kulten an jede bezugsberechtigte Person ausge-

HvMb urg v. d. Höhe , den 4. August 1916.

Dev Magistrat.
Lebensmittel -Versorgung.

^ Fntterkartoffeln.
* ^ ^ rgasse abgegeben . Der Preis für den Zentner

urg v. d. Aöhe, den 1. August 1916.

Dev Magistrat.
Lebensmittelversorgung.

Bekanntmachung.
Die Urliste zur Auswahl der Schöffen und Geschworenen für das

Jahr 1917 , der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe einschl. des Stadtbe¬
zirks Kirdorf liegt vom 1. bis 7. August 1916 im Rathaus — Zimmer
Nr . 8 — zur Einsichtnahme offen.

Einsprüche gegen die Richtigkeit derselben können innerhalb dieser
Zeit dortselbst angebracht werden.

Bad Homburg v. d. Höhe , den 31 . Juli 1916.

Dev Magistrat.
(Steuerverwaltung .)

Freibank.
Samstag , den 5 . August , vormittags

von 8 */ , bis 9 Uhr wird auf dem Schlacht¬
hof Kalbfleisch ( roh 1/ t Ztr .) zum Preise
von 1 .50 M . und 1/2 Ztr . zum Preise von
1 M . pro Pfund verkauft unter Vorlage der

Fleischkarten der Anfangsbuchstaben O ., P .,
Ol ., R ., S . '

Bad Homburg v. d. H ., den 4 . 8 . 1916.

Die Schlachthofverwaltung

Makulatuvvapiev
billigst in der Kreisblattdrnckerei.

«eramnwaltcker ^eboftetir Kreubenmann , Bad Hvwbnrg p d. H. — Druck nnd « erlag de, Hofbuchdruckere» « . I schick Sohn.
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